
Produkt / Dienstleistung - Detailansicht http://www.werne.de/probuerger/public/produkt_detail.cfm?produk...

1 of 1 11.09.2006 15:45 Uhr

Baumschutzsatzung

PRODUKT / DIENSTLEISTUNG
 

[Ansprechpartner/innen]

Ortsrecht zur Regelung von Baumfällungen

Die Stadt Werne hat keine Baumschutzsatzung. Ausgewählte Bäume werden durch Beschluss des
Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses und des Rates in ein Verzeichnis aufgenommen 
und besonders geschützt.

Weitergehende Schutzregelungen:

Schutz des Baumbestandes durch einen gültigen Bebauungsplan.
das Objekt ist als Naturdenkmal ausgewiesen (Festsetzung durch die Untere Landschaftsbehörde des Kreises Unna).

Ansonsten obliegt die Entscheidung über den Erhalt oder die Fällung eines Baumes dem
Grundstückseigentümer.

Ihre Ansprechpartner/innen:  
[Abteilung 66 Umwelt und Verkehr]

Burkhard Klinkhammer

Stadthaus
2. OG, Zi. 211
Konrad-Adenauer-Platz 1

Tel.:  (02389) 71-717
Fax:  (02389) 71-608
E-Mail:  b.klinkhammer@werne.de

Mo-Mi 08:30-12:30 Uhr
Do    08:30-12:30 Uhr u.
      14:15-17:00 Uhr
Fr    08:30-12:00 Uhr
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